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MAXIMILIANUS I . IMPp . FIRMAT TRANSACTIONEM
CHRISTOPHORI MARCH . BAPD . ET EBERHARPDI WIRT

DUC . SUPER ADVOCATTIAM MONAST . ALBX

DOMINOR .

ANNO MeCCCXCVII .

—

Ex Tabulario Badenſi .

V Lir MAxIMIIIAN von Gottes Gnaden Römiſcher König , zu al -

len Zeiten Mehrer des Reichs “ zu Hungarn , Dalmatien , Croa -

tien &c . König &c . Ertz - Hertzog zu Burgund , zu Braband , Gel -

dern &c . Graf au Flandern und zu Tyrol &c . bekennen für Uns und

Unſere Nachkommen am Reiche öſſentlich mit dem Briefe , und thun

kund , Allermänniglich , als ſich dann zwiſchen dem Hochgebohrnen

Chriſtoffen , Marggrafen zu Baden , und Grafen zu Sponheim , Unſerm

lieben Oheim , Fürſten und Statthalter unſer Land Lützenburg und

Iſthini , eines , und dem Hochgebohrnen Eberharden , Herzogen au

Wirtemb . und Teckh , Grafen zu Mömpelgart , Unſerm lieben Oheim

und Fürſten anders Theils , von Wegen deſs Verſpruchs , Schutzes und

Schirms über das Gottes - Haus Herren - Alb , derhalben dann der be -

nannte Unſer Oheim , Marggraf Chriſtoffel , auf die freye Wahl , ſo

Abbt und Convent deſſelben Gottes - Hauſes , in Krafft Ihrer Freyheit ,
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Innen von Unſern Vorfahren darüber gegeben , gethan haben , ange -

zogen hat , daſs Ihm derſelbe Verſpruch , Schutz und Schirm Zzuſtehen

ſolle , Irrung und Spänn gehalten hat , daſs Wir darauf als Römiſcher

König zwiſchen demſelben Unſerm Oheim Entſcheid und Ausſpruch

gethan haben , und thun das wiſſentlich , in Krafft diſs Briefs alſo ,

daſs Jeder derſelben Fürſten über deſſelben Gottes - Haus Herren - Alb ,

Stück und Güter , ſo in Ihr jedes Fürſtenthum , Land und Gebiethie

ligen , Ihr jedes Lebenlang , Verſpruch , Schutz und Schirm ſeyn ſoll ,

doch Uns und dem heiligen Reich , an Unſer Obrigkeit , Herrlichkeit

und Gerechtigkeit , auch dem benannten Abbt und Convent an benann —

ter Ihrer Freyheit und Wahl unvergrifen , und unſchädlich , ungefähr -

lich , mit Urkund diſs Briefs , beſigelt mit Unſerm Handzeichen und

anhangenden Secret Gebrechen halb Unſers Königlichen Inſigels , daſs

Wir diſsmals bey Unſern Handen nicht gehabt haben . Geben zu In -

ſpruck , an Sanct Michaels des Heil . Ertz - Engels Abend , nach Chriſti

Gebuhrt Vierzehenhundert und im Siben und neunzigſten , Unſers Reichs ,
des Römiſchen im zwölfflten und des Hungariſchen im ſibenden Jahren .
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